Bitte unterschreiben und dem Angebot beifügen. __________________________________________________________________________________________
Der Präsident 

des Oberlandesgerichts Dresden
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Anlage 1 - Hinweise und Ausschreibungsbedingungen
1. 
Art der Vergabe
Die Vergabe der Lieferleistung wird auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 Satz 1 VOL/A öffentlich durchgeführt.
2.
Aufteilung in Lose
Die Leistung wird in drei Teillose aufgeteilt:
· Los 1
Bürodrehstühle
· Los 2
Besucherstühle, gepolstert
· Los 3
Besucherstühle, ungepolstert (Holz).
Ein Angebot kann für ein Los, für mehrere oder für alle Lose eingereicht werden. Das Einreichen von Teilangeboten (Angebote nur auf einzelne Losteile) ist nicht zulässig. Der Auftrag kann an einen oder mehrere Bieter erteilt werden.

3. 
Fristen und Termine
3.1
Angebotsfrist
Die Angebotsfrist endet am 5. August 2019.
Angebote, die verspätet eingehen, werden nicht berücksichtigt.

Die betreffenden Bieter werden vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen, es sei denn, der Bieter weist nach, dass er die Verspätung nicht zu vertreten hat.

3.2
Zuschlagsfrist
Der Zuschlag soll bis zum 24. September 2019 erteilt werden. 
3.3
Bindefrist
Die Bindefrist endet am 11. Oktober 2019
3.4
Sonstige Fristen
a) Nachfragen
Die Frist für Nachfragen zu den Vergabeunterlagen endet am 29. Juli 2019.
b) Berichtigung oder Rücknahme des Angebots durch den Bieter
Berichtigungen und eine Rücknahme der abgegebenen Angebote können bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 5. August 2019 vorgenommen werden.
c) Bemusterung 

Musterstühle sind innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Zugang der Aufforderung beim Oberlandesgericht Dresden anzuliefern. Die Aufforderung wird per Fax übersandt. Der Lieferzeitraum wird voraussichtlich 14. bis 19. August 2019 sein.
4.
Zuschlagskriterien
Die Zuschlagserteilung erfolgt für jedes Los nach den Kriterien 


Preis 50 % und 


Qualität / Funktionalität / Design 50 %.
Gewichtung Preis: 50 %

Die jeweils angegebenen Einzelpreise werden mit den benötigten 
Bedarfsmengen multipliziert. Die Gesamtnettopreise pro Los werden mit folgender Formel ins Verhältnis gesetzt:


Berechnung: bestes Preisangebot – multipliziert mit 50 (Gewichtung)




geteilt durch den zu bepunktenden Bieterpreis

Gewichtung zusätzliche Qualitätsmerkmale / Funktionalität / Design: 50 %

Berechnung: erreichte Punktzahl – multipliziert mit 50 (Gewichtung)




geteilt durch die beste Punktzahl


Es ist beabsichtigt, folgende Musterstühle anzufordern:

Los 1:
einen Drehstuhl mit Armlehnen sowie einen Drehstuhl in der 


XXL-Ausführung mit Armlehnen 

Los 2:
einen Besucherstuhl mit Armlehnen

Los 3
einen Besucherstuhl ohne Armlehnen.

Nach der Ermittlung der preislichen Reihenfolge werden anhand der beigefügten Stuhlprospekte und Vergabeunterlagen die zu bemusternden Modelle ausgewählt. Stühle, die schon in den Verdingungsunterlagen vorgegebene Mindestanforderungen nicht erfüllen (z. Bsp. statt Vierfußgestell wurde ein Freischwinger angeboten), werden aus der weiteren Vergabe ausgeschlossen.

Soweit Angebote eingehen, die deutlich oberhalb des durchschnittlichen Preisniveaus liegen, werden die Bieter dennoch zur Bemusterung aufgefordert, jedoch wird ihnen eine Beteiligung freigestellt. Die Angebote der Bieter, die von einer Bemusterung zurücktreten, werden nicht in die Wertung einbezogen.

Beim Angebot von typgleichen Stühlen eines Herstellers wird (nur) der preislich günstigere Bieter zur Bemusterung aufgefordert, um die Entstehung unnötiger Kosten zu vermeiden.

Nach dem Eintreffen der Musterstühle wird die Erfüllung der in den Vergabeunterlagen gestellten Mindestanforderungen und der über die Mindestanforderungen hinausgehenden Leistungs- und Qualitätsmerkmale von der Vergabestelle überprüft. 

Wertung Los 1:

Die Punkte werden für folgende Kriterien beim Testen vergeben: 4 Punkte: sehr gut, 3 Punkte: gut, 2 Punkte: befriedigend/mittelmäßig, 1 Punkt: schlecht.

1. arretierbare Synchronmechanik mit seitlicher Federkraftverstellung

2. Einstellung des Rückenlehnengegendrucks

3. Qualität der Einstellung der Rückenlehne

4. Rückenlehne mindestens 55 cm hoch mit integrierter höhen- und tiefenverstellbarer Lordosenstütze (Einstellung)

5. Rückenlehne mindestens 7 cm höhenverstellbar (stufenlos oder arretierbar)

6. Sitzhöhenverstellung ca. 42-53 cm

7. Einstellung der Sitztiefe ca. 40-47 cm

8. Armlehnen

9. Sitzgefühl

10. Design

Maximal zu erreichende Punktzahl: 10 x 4 = 40 Punkte

Wertung Los 2:

Die Punkte werden für folgende Kriterien vergeben: 4 Punkte: sehr gut, 3 Punkte: gut, 2 Punkte: befriedigend/mittelmäßig, 1 Punkt: schlecht.

1. Stabilität des Gestells

2. Sitzgefühl

3. Polstereigenschaften (Dicke) sowie Stoffverarbeitung

4. Design

5. Qualität Armlehnen

Maximale Punktevergabe: 5 x 4 Punkte = 20 Punkte 

Wertung Los 3:

Die Punkte werden für folgende Kriterien vergeben: 4 Punkte: sehr gut, 3 Punkte: gut, 2 Punkte: befriedigend/mittelmäßig, 1 Punkt: schlecht.

1. Stabilität des Gestells

2. Sitzgefühl

3. Qualität der Verarbeitung (Nieten auf der Sitzoberfläche etc.)

4. Design

Maximale Punktevergabe: 4 x 4 Punkte = 16 Punkte
Wertung der Lose 1 – 3 durch Nutzer:

Zusätzlich werden Urteile in Form einer Benotung bei allen drei Losen von acht Mitarbeitern vorgenommen. 

Beim Los 1 werden die einfache Einstellung der Bedienungselemente, die Qualität/Sitzgefühl sowie das Design beurteilt. Dabei wird dem Kriterium „Qualität/Sitzgefühl“ eine höhere Wertigkeit zugesprochen. Die vergebenen Punkte werden deshalb bei diesem Kriterium x 3 multipliziert.

Maximale Punktevergabe Los 1: 

8 Tester x 4 Punkte (einf. Einstellung der Bedienelemente) = 32 Punkte

8 Tester x 4 Punkte x 3 (Qualität/Sitzgefühl)

  = 96 Punkte

8 Tester x 4 Punkte (Design)




  = 32 Punkte

GESAMT Los 1: 160 Punkte + 40 Punkte 

Beim Los 2 wird das Sitzgefühl, die Polster sowie das Design bewertet.

Maximale Punktevergabe Los 2: 

8 Tester x 4 Punkte (Sitzgefühl)



  = 32 Punkte

8 Tester x 4 Punkte (Polster)




  = 32 Punkte

8 Tester x 4 Punkte (Design)




  = 32 Punkte

GESAMT Los 2: 96 Punkte + 20 Punkte 

Beim Los 3 wird das Sitzgefühl sowie das Design bewertet.

Maximale Punktevergabe Los 3: 

8 Tester x 4 Punkte (Sitzgefühl)



  = 32 Punkte

8 Tester x 4 Punkte (Design)




  = 32 Punkte

GESAMT Los 2: 64 Punkte + 16 Punkte 
Anschließend wird die Beurteilung der Qualität / Funktionalität / Design nach der festgelegten Formel berechnet.

Danach ist das wirtschaftlichste Angebot pro Los zu ermitteln. Das Gesamtergebnis der Auswertung pro Los wird für beide Zuschlagskriterien durch Addition der ermittelten Punktzahlen pro Bieter erreicht. Der Bieter mit der jeweils höchsten Punktzahl erhält den Zuschlag für das jeweilige Los.
5. 
Nicht berücksichtigte Angebote
Alle Bieter, deren Angebote nach Durchführung der Wertung nicht berücksichtigt werden können, werden, sofern gesetzlich vorgeschrieben, gemäß § 8 SächsVergabeG spätestens 10 Kalendertage vor dem Vertragsabschluss in Textform per Fax über den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll und über den Grund der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots informiert. Die Frist beginnt mit dem Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber, auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter kommt es nicht an. 
Nach der Zuschlagserteilung kann der Bieter eine Mitteilung über die Gründe der Ablehnung seines Angebots erhalten, wenn er dies schriftlich beantragt. Der Antrag kann schon mit Abgabe des Angebots gestellt werden (§ 19 VOL/A).
6. 
Hinweise zu den Vergabeunterlagen
6.1 
Informationen

Informationen in dem Vergabeverfahren werden stets in Textform – per Post, Telefax: 0351-4461299 oder auch per E-Mail: (verwaltung@olg.justiz.sachsen.de) übermittelt. 

ACHTUNG,  WICHTIG! Antworten auf Bieterfragen, die Informationen für alle Bieter enthalten bzw. geänderte Vergabeunterlagen werden nur auf der Plattform von eVergabe.de eingestellt.

6.2 
Vergabeunterlagen
Das Angebot ist in deutscher Sprache und dokumentenecht unter Nutzung der über die eVergabe.sachsen.de-Plattform zugänglichen Verdingungsunterlagen abzufassen. Jede Weitergabe oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne die ausdrückliche Genehmigung der Vergabestelle nicht statthaft.

Die zu ergänzenden Formblätter stehen auf der Plattform elektronisch als beschreibbare Excel- bzw. Worddokumente zur Verfügung. Die Vergabeunterlagen sind herunterzuladen, an den entsprechenden Stellen zu ergänzen, zu unterzeichnen und Ihrem Angebot unbedingt in Papierform beizufügen. 
Die Vergabeunterlagen dürfen nicht geändert werden.
6.3
Eintragungen, Formblätter und Anlagen
Die Preise sind als Festpreise in Euro anzugeben.

Änderungen an den eigenen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.
Eigene Anlagen des Bieters sind entsprechend zu kennzeichnen.
Zum Nachweis der Erfüllung der geforderten Mindestanforderungen ist von jedem angebotenen Produkt ein Prospekt in deutscher Sprache beizufügen. Datenblätter  in deutscher Sprache sind erwünscht.
Nachweise zur Zertifizierung und/oder Zeugnisse sind in deutscher Sprache vorzulegen.
6.4
Form des Angebots

Das Angebot ist ausschließlich in Papierform einzureichen! Auf elektronischem Wege übermittelte Angebote werden nicht zugelassen.
6.5
Form zur Übermittlung von Berichtigungen/Ergänzungen bzw. der Rücknahme des Angebotes
Berichtigungen und Änderungen zu abgelieferten Angeboten sowie die Zurückziehung eines Angebotes können bis zum Ablauf der Angebotsfrist vorgenommen werden. Diese sind schriftlich mitzuteilen. Nachträgliche Berichtigungen oder Änderungen sind als solche zu kennzeichnen und in einem verschlossenen Umschlag zuzustellen. Dabei ist bei Berichtigungen und Änderungen den gleichen Formanforderungen wie bei der Angebotsabgabe zu genügen.

6.6
Form zu Nachfragen
Enthalten die Vergabeunterlagen Ihrer Auffassung nach Unklarheiten, so teilen Sie diese bitte – unter Angabe des Aktenzeichens der Ausschreibung – unverzüglich in Textform, per Post, Telefax: 0351/446-1299 oder auch per E-Mail mit.
Wichtiger Hinweis: 
Nachfragen sind nicht an das Postfach bei der eVergabe.de zu senden, sondern an das

Oberlandesgericht Dresden, 

Referat II.5.1, Schlossplatz 1, 

01067 Dresden 

verwaltung@olg.justiz.sachsen.de
Antworten auf Bieterfragen, die Informationen für alle Bieter enthalten bzw. geänderte Vergabeunterlagen werden nur auf der Plattform von eVergabe.de eingestellt.

7. 
Kalkulationsgrundlage
Der Bieter hat bei der Preisermittlung zu berücksichtigen, dass bei eventuell folgenden Nachbestellungen (Umfang: maximal 20 % des ursprünglichen Auftrags) bis zu acht Monate nach Auftragsvergabe entsprechend § 3 Abs. 5 d) VOL/A 2009, die Leistungen zu gleichen Konditionen wie bezuschlagt erfolgen müssen (siehe Vertragsbedingungen Ziff. 3.e).
Die Lieferung an das Amtsgericht Borna hat erst im April 2020 zu erfolgen.

8.
Bemusterung/Teststellung 

Im Rahmen der Wertung der Angebote soll pro Los jeweils eine Bemusterung der 

Stühle vorgenommen werden, wozu Sie gesondert aufgefordert werden.

Werden gleiche Modelle angeboten, werden die Bieter im unteren Preissegment aufgefordert.

Nach Aufforderung sind die Musterstühle innerhalb von fünf Arbeitstagen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 
Mit den Musterstühlen sind Stoffproben bzw. Holzfarbtypen entsprechend dem Angebot vorzulegen.

Die Lieferung soll zum Oberlandesgericht Dresden, Schloßplatz 1, 01067 Dresden, zu Händen Frau Zschach, vorgenommen werden. Eine telefonische Ankündigung unter 0351-4461265 ist unbedingt erforderlich.
Bieter deren Angebot nicht bezuschlagt wird, erhalten die Möglichkeit binnen vier Wochen, ab rechtskräftigem Zuschlag, die Musterstühle auf eigene Kosten wieder abzuholen oder abholen zu lassen. Anderenfalls werden die eingereichten Musterstühle Eigentum der Vergabestelle.

Die Musterstühle müssen den Produkten entsprechen, die später geliefert werden. Eine entsprechende Bestätigung erfolgt durch die Unterzeichnung der Vertragsbedingungen.

9. 
Nebenangebote
Nebenangebote sind ausgeschlossen. 
10. 
Hinweise zu den Anlagen, die in den Vergabeunterlangen enthalten sind
Mit dem Angebot sind die ausgefüllten und unterzeichneten Anlagen 1 bis 9 sowie das Angebotsvorblatt einzureichen.

10.1. 
Anlage 1 – Hinweise und Ausschreibungsbedingungen
Die Hinweise und Ausschreibungsbedingungen bilden die Grundlage zur Einreichung eines Angebots. Die „Hinweise und Ausschreibungsbedingungen“ sind zum Zeichen Ihrer Kenntnisnahme mit Unterschrift des Geschäftsführers / des für die Erstellung des Angebots autorisierten Mitarbeiters zu versehen und Ihrem Angebot beizufügen.
10.2. 
Anlage 2 – Vertragsbedingungen
Die „Vertragsbedingungen“ sind als Zeichen Ihrer Anerkenntnis mit Unterschrift des Geschäftsführers / des für die Erstellung des Angebots autorisierten Mitarbeiters zu versehen und Ihrem Angebot beizufügen.

Bei Nichtanerkenntnis wird der Bieter vom weiteren Vergabeverfahren 

ausgeschlossen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Bieter werden nicht zugelassen.
10.3. 
Anlage 3 - Bietererklärung
Entsprechend § 6 VOL/A ist zum Nachweis der Zuverlässigkeit das Formblatt „Bietererklärung“ zu unterzeichnen und Ihrem Angebot beizufügen. Das Formblatt steht als beschreibbares Worddokument zur Verfügung.

Die Erklärung ist mit Unterschrift des Geschäftsführers / des für die Erstellung des 

Angebots autorisierten Mitarbeiters zu versehen und Ihrem Angebot beizufügen.
10.4. 
Anlage 4 - Bieterangaben
Die Fragen sind vom Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde und Leistungsfähigkeit,  die zur Ausführung der ausgeschriebenen Lieferleistung erforderlich ist, zu beantworten. Angaben die nicht losübergreifend gelten, sind für jedes Los gesondert darzustellen. Das Formblatt steht als beschreibbares Worddokument zur Verfügung.

Die Angaben sind mit Unterschrift des Geschäftsführers / des für die Erstellung des 

Angebots autorisierten Mitarbeiters zu versehen und Ihrem Angebot beizufügen.
10.5. 
Anlage 5, 6 und 7 zu den Losen 1 2 und 3 - Lieferumfang, Leistungsumfang/Mindestanforderungen, Fragenkatalog und Preiskalkulation
Die Formblätter zu den Mindestanforderungen, dem Fragenkatalog und den Preisen müssen an den dafür vorgesehenen Stellen vollständig ergänzt werden, sofern für diese/s Los/e ein Angebot eingereicht werden soll. Die Formblätter stehen als beschreibbare Word- bzw. Exceldokumente zur Verfügung.
Außerdem sind die zu beliefernden Behörden und die teilweise vorliegenden bekannten erschwerten Lieferbedingungen aufgeführt. Der angegebene Lieferumfang kann sich mit Zuschlagserteilung bei allen Losen noch geringfügig ändern.
Es wird um Beachtung des gesonderten Lieferzeitpunkts des Amtsgerichts Borna im April 2020 gebeten. 

Die Formblätter, der Lieferumfang und die erschwerten Lieferbedingungen sind mit Unterschrift des Geschäftsführers / des für die Erstellung des Angebots autorisierten Mitarbeiters zu versehen und Ihrem Angebot beizufügen.
10.6. 
Anlage 8 – Angebotsschreiben
Das Angebotsschreiben wird Ihnen zur Vorlage Ihres Angebotes zur Verfügung gestellt und beinhaltet ein Verzeichnis der dem Angebot beizufügenden Unterlagen. 
Das Anschreiben ist zu ergänzen und zwingend mit Unterschrift des Geschäftsführers / des für die Erstellung des Angebots autorisierten Mitarbeiters zu versehen und Ihrem Angebot beizufügen.
10.7. 
Anlage 9 – Adressblatt

Das vorbereitete Adressblatt wird dem Bieter zur Verfügung gestellt und dient zur Kennzeichnung der verwendeten Umschläge bei der Einreichung des Angebots.
Bestätigung der Kenntnisnahme:
__________________________________________________________________________
Ort, Datum, Firmenstempel, Unterschrift
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